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Unternehmenssteuerreform für mehr Wettbewerbsfähigkeit 
Systematischer Umbau statt Steuersenkungswettlauf 
Veranstaltung der Bertelsmann-Stiftung in Berlin am 12. Mai 2005 

 

Entlastung der Wirtschaft bei leeren Haushaltskassen: Quadratur des Kreises? 
Einheitliche Unternehmensbesteuerung:  

Gewerbesteuer ausbauen, Körperschaftsteuer senken 
 

(1) Die Siemens AG hat Mitte April 2005 beschlossen, über 600 Arbeitsplätze von Würzburg in 
eine tschechische Tochtergesellschaft zu verlagern. Siemens kann viele der damit zusammenhän-
genden Kosten mit seinem in Deutschland erwirtschafteten Gewinn verrechnen: 
• den Großteil der Planungskosten für die neue Investition sowie die laufenden Verwaltungskos-

ten in der Hauptverwaltung;  
• alle Kosten für den Abbau von deutschen Arbeitsplätzen und deren Transfer ins Ausland; 
• dauerhaft alle Schuldzinsen, die für die Kapitalausstattung der Tochterfirma anfallen. Die 

Steueroptimierung geschieht über internationale Finanzierungsgesellschaften, was zu einem 
weiteren Abbau von deutschen Bankarbeitsplätzen führt. 

Nur die reinen Produktionskosten wie Löhne, Abschreibungen und Vorprodukte werden in der 
Tschechischen Republik geltend gemacht. Der daraus resultierende hohe Gewinn wird in der 
Tschechischen Republik niedrig besteuert und kann dann nach Deutschland transferiert werden, 
wo er mit 2% abschließend besteuert wird: 
• Die deutschen Arbeitnehmer subventionieren so in vielfältiger Weise den Export ihrer eigenen 

Arbeitsplätze.  
• Die Unternehmer müssen wegen des deutschen Steuerrechts eine gegenüber dem Ausland 

höhere Kapitalrendite erwirtschaften, um die Arbeitsplätze in Deutschland zu halten. 

 

(2) Am 4. Mai 2005 hat das Bundeskabinett ein „Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Stand-
ortbedingungen“ verabschiedet: 
• Der Körperschaftsteuersatz soll von 25% auf 19% gesenkt werden, Steuerausfälle über 5 Mrd. 

€ jährlich.  
• Unversteuerte Erträge (´stille Reserven´) sollen zum halben Steuersatz aufgedeckt werden 

können ohne jede Zweckbindung der Erträge. 
• Die pauschale Gewerbesteueranrechnung auf die Einkommensteuer soll erhöht werden, angeb-

lich zur Unterstützung mittelständischer Investitionen. Tatsächlich wird so in Gemeinden mit 
Mindesthebesatz der seit 2005 gültige nominale Spitzensatz von 42% auf rund 38% gesenkt. 
Mobile Steuerfüchse werden so ohne jede Gegenleistung begünstigt. 
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• Eine teilweise Gegenfinanzierung soll durch Abschaffung von ´Steuerstundungsmodellen´ 
geschehen: das mag sinnvoll sein bei Medienfonds (´Hollywood´) und Schifffonds (´Korea´), 
führt aber auch zu weiteren Verschlechterungen für Investitionen in Deutschland insbesondere 
im Bereich von Immobilien und Erneuerbaren Energien. In Verbindung mit der geplanten 
Abschaffung der Eigenheimzulage ein weiterer erfolgreicher Schritt zum endgültigen Ruin der 
deutschen Bauwirtschaft. Zudem bleiben bei den mit 2,5 Mrd. € weit überschätzten Mehrerträ-
gen die Minderträge wegen der resultierenden Minderinvestitionen unberücksichtigt.  

 

(3) Die Subventionierung des Arbeitsplatzexports durch das deutsche Steuerrecht bleibt unverän-
dert erhalten, obwohl ihre Abschaffung zu erheblichen Mehreinnahmen führen und den Arbeits-
platzexport zumindest verlangsamen würde. Warum beharrt eigentlich das Kanzleramt auf der 
kurzfristigen Senkung der Körperschaftsteuer, wenn selbst das Handelsblatt keine nennenswerte 
Auswirkung auf die Schaffung von Arbeitsplätzen sieht?  

 

(4) Es gibt zwei sinnvollere Lösungen, die zudem aufkommensneutral umzusetzen sind: 

a) In den nächsten Wochen: Stopp der steuerlichen Subventionierung des Arbeitsplatzexports 
durch striktes Abzugsverbot bei steuerfreien Erträgen (Streichung von § 8b(3), (5) KStG und des 
Wortes unmittelbar in § 3c (1) EStG). Verwendung der resultierenden erheblichen Steuermehrer-
träge für Verbesserungen der in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechterten Abschreibungs-
bedingungen. Damit werden Inlands- statt Auslandsinvestitionen begünstigt, und zwar ganz EU-
konform. 

b) In den nächsten Monaten: Einheitliche Unternehmensbesteuerung: Ausbau der Gewerbe-
steuer, anschließend aufkommensneutrale deutliche Senkung der Körperschaftsteuer: 
• Einheitliche Besteuerung aller Unternehmen nach dem Körperschaftsteuergesetz (keine 

Option!). 
• Volle Besteuerung der im Unternehmen erwirtschafteten Kapitalerträge durch die Gewerbe-

steuer, also sowohl der ausgewiesenen und der bisher nicht ausgewiesene Gewinne (´stille 
Reserven´), als auch aller Schuldzinsen und bezahlten Lizenzgebühren, jedoch keine Einbin-
dung sozialversicherungspflichtiger Löhne. 

• Absenkung des Körperschaftsteuersatzes von 25% auf 15%. 
• Besteuerung ausgeschütteter Gewinne wie bisher nach dem Halbeinkünfteverfahren. 

Für Selbständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen soll es Erleichterungen geben: 
• Gesellschafter-Geschäftsführern kann ein gewinnabhängiges Gehalt bezahlt werden. 
• Gewerbesteuerfreibetrag von 30.000 € für Zurechnungen von Schuldzinsen und Lizenzgebüh-

ren. 

In Abhängigkeit des kommunalen Gewerbesteuer-Hebesatzes resultieren folgende nominalen 
Gewinnsteuersätze (inkl. Solidaritätszuschlag): 
• Mindestens 27% in den hebesatzgünstigsten Gemeinden. 
• 30% bei durchschnittlichen Hebesätzen. 
• Maximal 32% bei maximalen Hebesätzen. 

Diese Vorschläge sind ausführlich dargestellt in: Einheitliche Unternehmensbesteuerung: Gewer-
besteuer ausbauen, Körperschaftsteuer senken, HWWA-Wirtschaftsdienst, 4/2005 (abrufbar unter 
http://www.jarass.com/Steuer/C/HWWA,%20endg.pdf). 
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(5) Am 17. März 2005 hat der deutsche Bundeskanzler eine aufkommensneutrale Senkung des 
Körperschaftsteuersatzes von 25% auf 19% angekündigt. Herausgekommen ist – wie bei der 
Unternehmenssteuerreform 2001 - eine echte Steuersatzsenkung und eine visionäre Gegenfinan-
zierung.  

Zudem hat der deutsche Bundeskanzler an den Patriotismus der deutschen Unternehmen appel-
liert, wieder mehr in Deutschland zu investieren. Bei globalisierten Kapitalmärkten muss aber jedes 
Unternehmen seine Unternehmenspolitik am Profit, nicht am deutschen Allgemeinwohl ausrichten. 
Entsprechend sollte der Bundeskanzler EU-konform diejenigen Unternehmen begünstigen, die in 
Deutschland investieren:  
• Einheitliche Unternehmensbesteuerung statt pauschaler Steuersenkungen. 
• Stopp der steuerlichen Subventionierung des Arbeitsplatzexports, Verwendung dieser Mittel zur 

Begünstigung inländischer Investitionen und 

Dann bräuchte der Bundeskanzler nicht an den Patriotismus appellieren, sondern die Unterneh-
men würden aus Eigeninteresse wieder mehr in Deutschland investieren. 


